
Auszug aus dem Protokoll

des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom  31.  August 1988

2627. Privater Gestaltungsplan «Rigiblick», Wettswil a.A.

Am 13.  Juni 1988 stimmte der Gemeinderat Wettswil a.A. dem von der

Grundeigentümerin aufgestellten privaten Gestaltungsplan «Rigiblick»

zu. Gemäss Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskom-

missionen vom 18.  Juli 1988  ist  gegen  den am 17.  Juni 1988  veröffent-

lichten Zustimmungsbeschluss kein Rechtsmittel  eingelegt  worden.

Der private Gestaltungsplan regelt im Rahmen der gemäss Bauord-

nung der Gemeinde Wettswil a. A. für die Arealüberbauungen geltenden

Vorschriften die Überbauung des im Gebiet Oberhusen liegenden Areals

nach einheitlichen Grundsätzen sowie in  Ergänzung des Quartierplans

Oberhusen-Weid die Feinerschliessung der einzelnen Gebäude  für  Mo-

torfahrzeuge  und  Fussgänger.

Die Vorlage ist recht- und zweckmässig.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

l.  Der private Gestaltungsplan «Rigiblick», mit Zustimmung des Ge-

meinderates Wettswil a.A. vom 13.  Juni 1988, wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Wettswil a. A.‚ 8907  Wettswil a. A.

(fur sich und zuhanden der Grundeigentümerin, unter Beilage von  fünf

mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplaren des Gestal-

tungsplans samt Vorschriften), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der

Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bau-

ten.

Zurich, den  31.  August  1988

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

Roggwiller
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Der Gemeinderat stimmt unter Vorbehalt der Genehmigung dHfth den

Regierungsrat gestützt auf §§ 83  ~  85 und 86 Abs.1 PBG Soulv

Art.2l ff. BO den nachstehenden privaten Gestnltungsplnnbuslimmnngen

Zu:

L GeLtwg,s_bs:s,i<_:hT_u_r1d Ar.t_cjcr Festlegungen

Art. l Geltungsbereich

‘Der Gestaltungsplan Hi;1hlicL gilt fur das lm Plan 1:500

Nr.16] vom 17. Mai 1988 rut umrundete Gebiet.

2Soweit der Plan Festlegungen trifft, gehen diese den

nachstehenden Bestimmungen vor.

3Sowcit der Gestaltungsplun keine Anordnungen trifft.

gilt die allgemeine Huu- und Xonenordnung mit Einschluss

des über das Gestaltungsplangchiet verfügrun \ussi«hLs—

schutzes vom 19. März 1987 sowie das Plunungs— und Bau-

gesetz vom 7. September 1973.
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II._Lage der Bauten

Art. 2 Baubereiche

‘Hauptgebäude sind nur in dch im Plan durch Hauh„gren-

zungslinien begrenzten Bnuhcreichon gestattet.

2Ausserhalb der Baubcroiche sind lediglich uarlnnhäuser

und Schöpfe sowie offene Gurtensilzplätze im hxnnc von

§  18 Besondere Bauvcrordnung II  erlaubt.

1. Allgemein

Art. 3 Bauweise

‘Es sind nur Giebeldacher gestattet. deren Firstrnchtung

parallel zum Hang stvht; dlo Da<hcr sind mit Ziegeln

e i nzudeckenn  .

2Die Umfassungsmauern dürfun nur aus Sichtmauerwcrk‚

putztom Mauerwerk. Naturstein oder Holz bvsivhen. Für

V01"

Brüstungcn und Balkone ist die Yorkendung anderer, nicht

reflektierender Materialien gestattet.

Art.  4 Baumasse

Die in den einzelnen Bqubreichcn bezeichneten maximal

zulässigen Bruttogeschossflachen dürfen insguänmt und
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pro Baubereich um höchstens 50 m2 überschritten werden;

allfällige Ueberschreitungen sind in anderen Bauberei-

Chen so zu kompensieren, dass insgesamt das Gestaltungs-

plangebiet keine Mehrnusnützung erfährt.

2. Die einzelnen Gewanne in besonderen

Art.  5 Geuann  I

‘Es dürfen nur freistehende Einfamilienhäuser erstellt

werden, die seitlich einen Gebüudeabstand von mindestens

10 m aufweisen; Purzellierungen sind mit den kuntunnlen

Mindestubständen gestattet.

2Die nnrechenbare Bruttogeschossfläche durf insgesamt das

im Plan angegebene Muss nicht überschreiten; es sind

höchstens sechs Hauptgebäude gestattet.

Art.  6 Gewann II im besonderen

‘Es sind pro Baubereich Je ein Gebäudekomplex mit vier

einfamilienhausartigen Wohnungen mit eigenem Gnitenan—

teil gestattet.

2Die Ausnutzung pro Baubereich darf unter Vorbehalt von

Art.4 das im Plan angegebene Hass nicht überschreiten.
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1'e sun un  a  kierun

Art.  7 Erschliesaung

‘Für die Erschliessung gelten die Festlegungen im Gestal-

tungsplan; der Wunnacherweg darf als Zufahrt nicht ver-

wendet werden.

2Die verkehrsmässige Erschliessung muss mit Bezug auf die

Dimensionierung (Einlenker/Kehrplntz) den SNY—Normen

entsprechen.

Art.  8 Parkierung

‘lm Gewunn  I  sind pro Haus die Pflichtnbstellplätze

gemüss Art.29 BOZ in besonderen Gnrngeanbuuten oder in-

tegriert im Hauptgebäude bereitzustellen, wobei die Vor-

plütze so zu dimensionieren sind, dass pro Haus zwei Ue—

sucherparkplätze anfallen.

21m Gewunn  II  sind eine unterirdische Gemeinschaftspar-

kierungsanlage mit 50 Abstellplätzen und Besucherpark-

plätze gemäss den Festlegungen im Plan zu erstellen;

V. U!gebungsgesta1tung‚ Terraingcstaltung und Hauerg

Art.  9 Ungebungsgestaltung

Die nicht von Bauten, Erschliessungsunlagen und Abstell-

plätzen in Anspruch genommenen Flächen sind möglichst

mit einheimischen Gewäehsen als Garten zu bepflunzen.
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Art. 10 Terraingestaltung und Mauern

'Terrainverändcrungen müssen sich an die Geländeverhä1t—

nisse schonend anpassen.

2Mauern sind horizontal und vertikal angemessen zu glie-

dern und zu bepflunzen.

VI. Aussenantennen

Art.  ll Aussenantennen

Im Geltungsbereich des Gcstuitungspiuncs sind küinv Aus-

sennntennen gestattet.

VII. Inkrafttreten

Art. 12 Zeitpunkt

Der private Gestaltungsplan tritt mit der regierungsrät—

lichen Genehmigung am Tage nach seiner Veröffentlichung

im Amtsblatt in Kraft.

Zürich. 7. Juni 1988 Der Grundeigentümer:
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